
Znr drakontiscben Verfassung.

Zn den wertIrvollsten und Uberraschenilsten Gal)en, die wir
dem wiedererstandenen BucllC des Arist.oteles verdanken, gellören
unstreitig die Aufschlüsse tiber die politische Thätigkeit Dralrons.
Leider jedoch fliesst hier die neu ersc.hlossene QueUe nicht mellt'
in ihrer ursprUnglichen Reinlleit: die Nachriohten tiber die ein'
zeInen ,Bestimmungen seiner Verfassung sind nicht nur an einer
wichtigen St.elle durch einen Defect der Handsolnift lückenhaft,
sondern erregen auch sonst" wie sie in der Ueberlieferung vor­
liegen, das stärkste Bedenken.

Die Stelle über die Beamtenwahlen (Cap. 4, 2) hat in der
Ausgabe von Kaibel und Wilamowitz folgenden Wortlaut :

am:heboTO fJ.EV 11 rroAmda Toit; orrAn rrapExoll€Vot~. ~POOVTO

b€ TOU~ IlEV ~vveil liPXOVTill; Kill TOUe;; TlXfJ.tae;; oU(ftav KEKTT]­
fJ.EVOUC;; OUK €AaTTOV ~ bEKa IlVWV €AEUSepav, TU~ b' liAAa~

apxue;; <TUe;) €MTTOU~ €K TWV orrAil rrapExollEVlUV, (fTpaTll­
TOUe; b€ Kai Imrapxoue; OU(ftav an:oqmtVOVTae;; OUK ~AaTTov 11
EKaTov fJ.VWV €AEUSepav Kai rraibae; €K TallETfi~ TUValKOC;; lVII­
(ffou~ urrEp hEKa €TT] TETOvoTac;;' TOUTOu~ bE bl...... TOUe;
rrpUTaVEle; Kai TOUe; O'TPilTlllOUe; Kai TOUe;; I1T1TlXpXOUe; TOU<;;
EVOUe;; IlEXPl EÖSUVWV, en[UllJTU<;; b' eK TOU aUTOU TEAOU~ hE­
XOllevouc:; ourrEjl 01 O'TpanlTol Kat 01 lrrrrapxOl.

Das Erste, was Anstoss erreKen muss, ist der Betrag des Census,
der fUr die Bekleidung des Strategen- und Hipparrhellamtes ge­
fordert sein soll. Wenn man sich gegenwärtig hält, dass die er­
sten hellenischen Münzen nur et.wa 130 Jallre vor Drakon in
Aigina geprägt worden sind und dass noch, ein Zeitraum ver·
strichen sein muss, bis auch Attika sich des neuen Tausclllnittels
zu bedienen anfing 1, SO wird man für diese Frühzeit del' Geld-

1 Wenn der von Weissellboru eingefiihrtCl, und u. A. von E. Cur·
tius (Griech. Gesch. 6 I 660 Anm. 72) befolgte Ansatz des Pheidon in
01, 28 statt in 01. 8 richtig sein sollte, wäre die llellenisebe Münzprä­
gung sogar nur etwa 50 Jahre alt gewl'sen.

Rhein. Mus. f. PhHo!, N. l? XLVII, 31
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wirthschaft ein Vermögen von 100 äginetischen Minen, die im
Metallwertl1e beinahe 14,000 späteren attisohen Drachmen gleicb
stehen, an sich für einen sehr hohen Census ansehen müssen, und
es ist nicht glaublich, dal<s man gerade für die Stellen der krie­
gerischen Befehlshaber, von deren sachlichel' Befähigung Wohl
und Wehe, ja eIer Bestand des Staates abhängen konnte, die Aus­
wahl auf eine sicher nicht grosse Anzahl reicher Männer be­
schränkt, habe. Aber nicbt blos unglan~licb, sondern völlig un~

möglicb ist das Verhältniss, in welchem der Cemms der Strategen
und Hipparehen zu dem der Archonten und Schatzmeister nach
der Ueberlieferung gestanden hätte: diese sollen nur den zehnten
Tbeil des Besitzes jener nöthig gebaht hahen. Denn eine]' der
Archollten il!t ja der oberste Kriegsberr, der Polemarch (vgl. Ari­
stotele8 3, 2); nie aher ,kann eine Gesetzgebung den Aberwitz
begangen haben, für den höchsten Vorgesetzten einen geringeren
Census zu bestimmen alB für die Untergllbenen. Unzweifelhaft
war vielmehr unter Drakon der Census für ditl neun Archonten
grösser als für die Strategen und Hippareben, und eine Forderung
von 100 Minen für diese iBt auf jede Weise unmöglich, Der er­
ste Gedanke iBt, dass in €KUTOV J.lVWV die Zahl aus einer niedri­
geren verdorben sei, aber damit wäre nur eine von den vorhau­
denen Schwierigkeiten beseitigt; die Gewä.hr der Richtigkeit wirfl
nur der Weg der BesBerung haben, der alle Anstösseauf ein­
heitliche Weise zu entfernen im Stande iBt.

Betrachten wir zunächst die defecten Worte am Schlnsse
unBerer Stelle. Es war hier berichtet, dass die Prytanen, Stra­
tegen und Hi}lparchen bis zur Rechnungslegung etwas thun oder
leiden sollen, wobei eine Bürgschaft nothwendig oder zulässig iBt.
Zunächst muss es scheinen, als seien bei diesem Vorgange durch­
weg nicht die im Amte befindlichen Personen betheiIigt, sondern
die Behörden des letztverfloBRenen Jahres (TOtI<;; EVOU<;;). Sicher
ist, dass die Recllenschaftsablegung hier nicht blos als Frist­
tel'min auftra.t, sondern dass sich der in Frage stehende staats­
rechtliche Vorgallg überhaupt nur auf .diese Verpflichtung bezogen
hat, denn eine andre kann aus einem abgelaufenen Amte unmöglich,
folgen. DasB aber die Rechensohaft, um (lie es flieh handelt, von
den Strategen und Hipparchen nicht abzunehmen, sondern zn geben
iBt, ergiebt sich mit. vollkommener GewisBheit aus der BeBthumung,
<laBS (He Bürgen den CensllB jener beiden Aemter haben mÜBsen.
Denn eine ist die Uebernahme einer fl'emden Verbind­
lichkeit fUr den Fall, dass der eige1lt.licll Verpflichtete ven,agt;
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ist die Verpflichtung, wie hier, eine vermogensrechtliche, so muss
selbstverständlich die Bedingung gestellt werden, eIass der
ebenso zahlungsfähig sei wie deI' Sohuldner, aber absurcl wäre
es zu fordern, dass er ebenso leistungsfähig sei wie der im Na­
men, des Staates tiber Entlastung oder Ersatzanspruch Befinclende.
Weun die Prytanen bei dieser Rechnungslegung den Strategen
und Hipparclleu gleioh standen, wie. war es möglioh, dass der
CellSllS ihrer BUrgen aUI<ser Betracht blieb? Dass es also nicht
heiB"t ToD a\1TOO TEAOU';; bEXOIlEVOU';; ovrrEp 0\ rrpUTaVEt';; Kai
0\ lJTpaTTl"rOI Kai 0\ lrrrrapxol? Dürfen wir etwa so sohreiben ?
Dies ist unmöglich, da bEXOIlEVOU~ beweist, dass die Behörde
genannt war, welche die Bürgsollaft entgegenzunehmen IHl,tte, die
Lücke naoh TOUTOU~ be. aber zu klein ist, als dass in ihr ein
Nomen mit dem Artikel und das nothwendige Prädicat gestanden
halJen könnten. Es kann also kein Zweifel sein, class vielmehr
TOU~ rrpuTavE1~ das Subject des Satzes ist, dessen Object TOU~

O"Tp(mrfOU~ Kat TOU~ hmapxove;; TOU~ EVOUC;; bilden, und dass die
Constrnction des AocusativuB cum Infinitivo angewendet war. In
der Lücke ist demnaoh sicher das Verbum ausgefallen, von wel­
chem flie abhängt, und ein Infinitiv,

Soeben hat in seiner dritten Ausgabe eIes durch ihn zuerst
der. Wissenschaft vermittelten unschätzbaren Buches der hoohver­
diente Kenyon uns über den Zustand der Handschrift nach TOU­
TOUe;; 1:Ie aufs Gellaueste unterrichtet: <M. S. 'ö bl ..., am ovet' h1
is tcritten bEl - the letter artet· b1 appear8 tQ be E anu
tllere 8eems also to be an a later'. Die Möglichkeit der Ergän­
zung ist duroll den Raum, die mit Wahrsoheillliohkeit erkannten
lleidell Buohstaben, durch die Begriffssphäre, innerhalb welcher
nach unserer Erörterung der Sinn allein liegen kann, in sehr enge
Grenzen eingeschlossen. Dass 1:11 durch das übel'geschriebe.ne bEl
verbessert werden sollte, also nicht ist, wenn E folgt, so gut
wie ausgeschlossen, da sohwerere Hiate in der vorderen Partie
des Buches vermieden sind. Kenyon liest ehE! b1E[H~]ii[ lJaUl],
WOVOIJ €bE1 ohne jeden Zweifel richtig ist, auch das Verbum, Dur

wird das Activum vorzuziehen sein: b1E[nU]a.[v], was Sclmltess
schon vorher vermuthet hatte 1, Da KellJ70n sagt: (if b1EllUii-

1 Sch111tess will Kai TOUt; C1TpaTl]'fOUt; 1m! TOUt; hr'ltuPxout; streiohen,
was BI'. Keil, indem el' der Ergänzung zustimmt, mit R.eoht für unzulässig
bält (Berl. phil. Wochellschr. 1892 S.653). Mir ist Bch! V~Jrllluthung

nur aus der Anführung in deI' 2. Ansg. yon Kaibel-vVilamowitz bekannt.
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(feen is right, tlte termination is contracted', so passt blE[TTU]<1[V]
vollkommen in den Raum. Die Stelle ist also zu übersetzen: <Diese
Pl'ytanen mussten sowohl für die Strategen wie die Hipparollcn
des vorllcrgegangenen Amtsjallrel1 bis zu der Rechenscllaftsab­
legung bürgen, iudem sie sieh ihrel:8cits vier Bürgen aus (leI'
Schatzungsldasse der .Strategen und Hipparehen stellen Hessen',

EOEl, das ja eigentlich überliefert ist, uml bEi wendet Ari­
stoteJes in derselben Schrift mehrfach an, wo er gesetzmässige
Bestimmungen berichtet; z. B. 7, 4 EhEl bE TEAEIV nEVTaKO(flOIlEbl­
Ilvov. 32, 1 eOEl OE TIlv .•. ßOUATjV E1(flEVCtl b' E.nl l' Ll<lPO<pO­
PIlUVO<;;. 34,4 Kuplav, E.V f,i bEL Ta<;; &pxa<;; €1t1XElPOTOVElv. 58, 2
bEi TOUTOV, .. OEKa /lEPl1,' • npO(fBEivUl. 63, 3 bEi athov bEbE­
(fBat, EW<;; uv E.KTEl(fJ;ll. Dieses EbEt wird dadurch noch wei­
ter gesichert, dass in ihm auch das sonst fehlende, aber noth­
wendige Wort gewonnen ist, von welchem die Infinitive in den
nnmittelbar anschliessenden Bestimmungen abhängen: ßOUAEUElV
oe TETpaKOeflou<;; - KAl1POO(fBal OE Kai ratJTl1V Kai Ta<;; dUa<;;
apxa<;; Kai Mt;; TOV aUTov Iln dPXEIV - - rOTE OE. 1raAIV

KAl1POOV.
Da mit der Euthyne die Verantwortliohkeit der Prytanen

fUr die vorjährigen Militärbeamten aufhört, so bedeutet bl€Hu(iv
Toull; (fTpenl'l'rou<;; KTA., wenn wir den Sinn scharf präoisiren,
(Bilrgschaft leisten, dass die Strategen und Hipparohen sioh ZlU'

Reohensohaftslegung stellen'. Genau so steht das Verbum von
der Garantieleistung damr, dass ein Andrer sich zu einer Ver­
handlung einfinden werde, mit dem Accusativ desselben in der
Rede des die Virginia vindioirenden Mareue Claudius vor dem
Prätor bei Dionysius, Antiq. 11, 29: ßOUAOIl€Vo<;;, E.aV OE. aVTl­
nOlflrat Tlib, E.TTUllTa<;; KaTaCfTij(fat attOXPEWll; dEEtv aUTnV E.nl
TnV blKI'JV' E1 OE. raXE'iav ßOUAETCXl T1ib TEVE(fBat bUXTVW(fLV,
gTOlI.lOll; €1rl (fOU A€T€lV T~V OlKl1V aUT1J<a /laAa, Kat Iln lllETTu(iv
TO (fWlla 1l11T' avaßOAu<;; Tlp npaTllaTt npOefaTElV 2,

1 Ebenso aueh die dem bEt ganz synonymen Ausdrücke dvarKll'iov,
dvdTKtJ ~cr't'l: 44, 1 p,evElv dvaTKll'iov lv Tfj 80A\.V TOUT6v ~aTlv. 48, 1
avdTKf) ... Kll't'aßaAA€lV 'Il OEOE0'6al. 53, 5. M, 2. 55, 4.

l! Vgl. Niebuhr, Rom. Gesch.'l II 394. Bei Dionys. Antiq. 7, 12
heisst Ot€rrufjcrat 't'a aWIlCL 'für die Person Bürgsohll,ft leisten';
das Medinm 01Errtl~craae(d 't'!Va wird in einem von dem Activum kaum
verscl1iedenen Sinne gehaucht (Isokrates 17, 14); das Passivum heisst
'unter Bürgschaft stehen', 'einer sein, für den gebürgt ist' bei Thuk.
3, 70, L Demostb. 59, 41. Dionys. Ant,iq. 10, S. Diodor 12, 07. In
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Dass TOUTOUC;; VOll TOUC;; rrpuTilv€lI; abgetrennt ist, gew1ihrt
keinen Anstoss, denn Aristoteles liebt diese Wortstellung und es
findet sich in unserer Sohrift Cap. 71 1 ein viel grösserer Ab­
stand des Pronomen von seinem Substantiv: TaUTI'}V Jl~V oov xpi)
vOJlIZ:€lV tjJEUbij T~V ahfav e1vm. Andre Beispiele sind: 2, 2
K(!T(l TIlUT1')V Tap T~V llia9wow. 3, 3 TEA€uTala T01hwv ETevETo
TWV apxwv, 3, 5. 43, 1 und 60, 1 TOUTOV dX€ (EX€I) TOV TpO­
TCOV. 4, 1 TaUTfJV €!X€ T~V \JTCoTpaqnlv. 6, 4: TauTI1V €aXE TnV
Etoualav. 9, 1 TOOTOV €Tat€ TOV Tporrov. 32, 1 T<lUT1,v aVE­
TplltjJav TllV TCOAlTElllV. 47,4 ETC\ TmJTfJCj; aUAAETETctl Tile;; TCpU­
TaVElae;;.

Unse1'e Stelle lehrt uns, dass die Rechensehaftspflieht der
abgetretenen attischen Behörd-en, die UDS aus späterer Zeit wohl­
bekannt ist, schon unt,er Drakon, wir wissen nicht welchem
Umfange, bestand, Als die Instanz, bei welcher die Euthyne da­
mals abzulegen war, dürfen wir den Areopag annehmen, der wie
AristoteleB berichtet (4,4) die geBetzmäsBige Fühl'ung der Aemtel'
überwachte und Uber die Beamten Die
Prytanen mussten dem Staate seinen AnBpmch an Ersatz und
BUBse gegenüber den noch nicht dechargirten Militärbeamten ver-

da der Schuldpflichtige in der Frist zwischen dem Ab­
lauf Beines AmteB und der RechenBchaftsverhandlung Bein llaft­
bares Vermögen bei Seite bringen, Bich aus dem Staube machen'
konnte; um sich selbst vor Verlusten zu bewahren, konnten die
Prytanen wiederum sich vier stellen lassen. Die Be­
stimmungen tragen das Gepräge der höcbBten Alterthümlichkeit
und darum der Was geschah abQr, wenn die Bürgen
sich nicht fanden, die Sicberstellung derPrytanen, die herbeizu­
fähren in der Absieht des Gesetzgebers lag, auf diesem Wege
a.lso lÜcht zu erreichen war? Dann muss es tlen Prytanen min­
destenB freigestanden haben, auf den Besitz deB RecbenscbaftB­
pflichtigen Beschlag zu legen, vielleicht aucll, ihn festsetzeu zu
lassen: die den Prytanen auferlegte Pflicht Bchliesst den Strategen
und Hipparehen gegenüber weitgehemle Rechte ein; sie mlissen
von höherem geweBen Bein als tlie deren Cu­
ratoren sie gleichsam in auf den finallciellen Thei! ihrer
Amtsgeschäfte sind. Nun enthält unser Text den CensuB einer

der Nehemia 5, 3 (Kai €lai nv€c; AETOVTEC;' UTPoi tlllWV
Kai UJ11t€AWV€C; iillwv Kai ollda! i)/.'(ov, i)/.'€1C; OI€TTUW/l€V Kai AfJ\jJ6/.'€Ela
alTOv Kai q>a"(6/.'€9a) steht OI€TIuiiv für 'verpfallden '.
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jeden der von ihm namhaft Behörden, nur nicht den
der Prytanen, una dass der Schriftsteller so ungleichmäsBig ver­
fahren sei, ist von der äU8sersten Unwahrscbeinlichkeit. Finden
wir aber in unserem Texte einerseits eine Behörde von hervor­
ragender deren Censlls wir all6in von allen namhaft
gemachten nicht erfahren, andererseits ein~n unverhältnissmässig
hohen Censlls Aemtern beigelegt, für die er in Wahrheit unmög­
lich zutreffen kann, so scheint nichts sicherer, als ·dass sich dieser
Censl1s vielmehr auf eben jene Behörde bezog: da in der Vorlage
des Schreibers die Worte OUK €AanOV f1 sich dreimal wieder­
holten, ist sein Auge von der ersten Stelle gleich auf die dritte
abgeirrt. Die ganze Stelle ist also zu lesen:

arre.beboTo M€V Ti rroA.miu TOle; orrA.u rrape.xo/levo1<;. l)poDvTO
b€ TOU~ /lEV Evveu aPXOVTlX<;; Kai raue; TU/-liac;; oucriav KEKTn­
~IEVOUC; OUK EAanov 11 bEKa /-lVWV €AEuElEpav 1, crTparrrrOuc; b€.
Kai 'irrITlIPXOUC; oucriav arrocpaivovmc; OUK EAanov 11 (rr€VTE?
/-lVWV €AEUElepav, rrpuTavEIC;; OE 2 oucriav Exovmc; oUKEAanov
f) €KaTOV /-lVWV €AEUgepav Kai rralbae;; EK lCX/-l€Ti!e;; TUVlllKOC;;
urr€p O€Ka eTn lETovorac;;' TOthouc; b' OlE['f'fU]a,[v] rovc;
rrpUTaVEle;; Kai TOUe;; crTpanrrOuc; Kul TOVe;; 'iTmapxouc;; TOUC;
(!vou<; /-lEXPl EÖ6uvwv, E'f'fUnrUe; b' EK TOO aUTaG T€AOU(\; {)E­
XO/-lEVOU<;; ourrEp 0\ O"TpaTnlol. Kal 0\ trrrrapxol.

Dass die iiber die Sohatzuug eiues A.mtes ausge-
gefallen ist, das einer anderen Censusklasse als die A.l'ohonten
und die Strategen angehorte, lässt sich nocn von einer anderen
Seite her <leigen. Weiterhin nämlich heisst es bei Aristoteles in

1 Hier folgt in der Handschrift Ta\; 0' ahhCl\; dpXl1\; ~Mttou\; ~K

..Wv örrAa rrClp€xoj.l~vWv, welche Worte I{aihel und Wilamowitz mit Recht
Sll.Specta nennen. Sie stören den Zusammenhang aufs empfindlichste
und sind sachlich ganz thöricht, wenn sie bedeuten sollen, dass
für die Bekleidung geringerer Aemter die Wehrfähigkeit gefordert
wurde; denn eS' braucht doch nicht erst zu werden, dass der
Beamte sein muss. Wollten die Worte aber sllgen, dass Dra­
kou die Bürger, die 11 ur eille Rüstung beschaffen konnten, also 1'he-
teu waren - dass die vi c l' Schatzungsklassen unter Drakon be-
st.allden, Aristoteles 7,3 -, zu Aemtern zugelassen
habe, so sagen sie etwas völlig Unglaubliohes, da dann Solon, der die
Tbewn ausschloss, an Liberalität iu einem so Punkte hinter
Drakon zurückgegangen wäre. Die Worte sind also gewiss <\t18zuschei­
den; sie scheine.n eine in den Text eingedrungene Randglosse zu sein.

2 Hier folgte vielleicht die Zahl der Prytanen.
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der Darstellung der drakontischen Verfassung: EI llE nc;; TWV
ßOUAEUIWV, ÖTaV EbplX ßOUAflc;; n EKKA110'(lXC;; ~, EKAEtTrOl TllV O'UV­
obov, &Tr€T1VOV {) J.lEV rreVTlXKOO'lOJ.l€lllJ.lVOC;; TPE'iC;; opaXJ.lac;;, {) OE
tTrTrEUC;; Mo, {) l:Eurhnc;; M. J.liav. Wir erfahren hieraus, dass für das
Buleutenamt die Angehöl'igen der drei oberen Schatzungsklassen
wählbar waren, und wir werden nicht zweifeln, dass die Klassen,
wie unter Solon, überhaupt die Beamten stellten. Aus der Bezeioh­
nung TrEVTaKOO'LOJ..I.ElllJ..l.VOC;; folgt, dass auoh fttr die in die
Abth~iluDgen der Ritter und der Zeugiten eine naoh der Jahres­
ernte trookener Früohte festgestellte Norm bestand, während uns
vorher beriohtet wurde, dass die Amtsfähigkeit in der gleichen
Zeit nach dem hypothekenfreien Vermögen; 10; 109 Minen abge­
stuft war. Nun ist es natlirlioh ganz unlllög1i-ch, dasS zwei Grund­
lagen der Einschätzung, ein Mal der Fruehtertrag, ein anderes
Mal das Vermögen, sich durcllknmzt Mitten; vielmehr müssen
nothwelldig die lilassen identisch sein, und es muss eine gesetz­
liebe Taxe gegeben haben, durch welclle Vermögen einer
Stufe des Fruebtertl'ages gleich gesetzt war: es gttb also aue11
in der nach dem Vermögen vorgenommenen Eintheilung drei
Klassen. Es ist aber mit Sicherheit vorauszusetzen, dass der Gec
sichtspunkt des Schriftstellers bei seinen l\'littheilungen übel' den
GenSRs der Beamten der war, uns Vertreter einer jeden ~tmts­

fahigen Sebatzungsklasse vorzuführen. Da. wir in unsel'em Texte
nur Behörden zweier Klassen llamllaft gemacht finden, ist die An-

über Beamte einer weiteren Klasse ausgefallen.
Ist unsere Herstellung richtig, so waren die Prytallen ans

der Abtheilnng dsn' Pentakosiomedimnen, die neun Archonten
,und die Schatzmeister mussten mindestens Ritterceusus haben,
während die Strategen und Hippal'chen auch aus den Zeugiten
entnommen wnrden. Wir haben als Census der dritten Klasse
vOl'scblagsweise die Hälfte des Rittercensns in den Text gesetzt,
gemäss dem Verhältniss der buleutischen Strafgelder in den bei­
den Klassen 1.

Die Gleichung des Bodenertrages mit Geldsummen hat ge­
wiss erst Drakon vorgenommen. Dass heide Einschätzungllal'ten

1 Diese Versäumoissbussen sind vorhältnissmässig sehr hooh und
daher eioo interessante Bestätigung der von Aristoteles an anderer
Stello (Politik 2, 12; s, S, 4,'37 Allm. 2) gegebenen Charnkteristik der
drakontischen Gesetze, das einzig Eigenthümliche und Merkwürdige an
ihnen sei l'} XtlAE1l'OTllr; bUl TO Tq<; Z:lljJ.io.<; ".uETten<;.
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zn derselben Zeit eingefiihrt worden seien, ist undenkbar, und
zwar müssen die Steuerklassen, die danach benannt sind, ob eine
Wirthschaft eine Ernte von 500 Scheffeln ergiebt, ob sie ein
Reitpferd neben dem Ackergespann zu halten gestattet oder nur
ein Ackergespann, uralt sein: sie stammen ans einer Zeit, in
welcller das Geld als Werthmesser nooh unbekannt war und eine
~mdere Quelle des Einkommens wie die LandwiI·thschaft nicbt in
Betnwht kam, und zwar eine Landwirthschaft, die ganz über~

wiegend mit dem Medimnos 1p.essbare, alflo trockne Früchte pro­
dllcirte. "Wäre auf einer etwas vOl'geschrittneren wirthschaJtlichen
Stufe, als manche Bürger schon berufsmässig Handel und Ge­
werbe betrieben, ein so primitives Princip der Einschätznng als
das ausschliessliche beibebalten worden, so wäre ein Theil der
Bevölkerung einerseits von der Steuerpllicht, andererseits von
der Amtsfahigkeit ausgeschlossen gewesen, was mit der steigen­
den Entwicklung der nicht landwirthschaftlichen Erwerbsarten
immer mehr alB unerträglich empfunden werden musste. Zur
Zeit Drakons war, wie wir sehen, schon das BedUrfniss hervor­
f!:etretßll, hierin AbhUlfe zu schaffen, welche Thatsache kulturge~

schicbtlich nicht unwichtig ist. Die frUheren Namen der Steuel'­
klassen abzuschaffen, hielt auch Solon noch nicht für ratllfiam ,
obwohl er die Einweisung in dieselben nach dem blussen Me­
dimnen-Ertrage nicht mehr gelten liess, somlern den der
nassen Früchte einrechnete (Aristot. 7, 4), also mit dem Werthe
der trocknen glich, und so sind diese altehrwtirdigen Namen
immer beibehalten wOl'den.

Wir dUrfen uns der Aufgabe nicht entziehen, zu erwägen,
ob die Censussummen, die in unserem Texte steheu, Vertrauen
verdienen. Busolt (Philologus L 396 ff.) hält sie fiir 'zweifellos

Er hebt mit Recht hervor, <dass ein vorsolonischer Penta,
kosiomedimnos weit mehr bedeutete, als ein solonischer, denn in
der Zeit vor 8010n galt äginäisches Mass. 500 äginiiisclJ6 Me:
dimnoi sind aber gleich 700 attischen'. r'erner, dass ein dra­
kontischer Pentakosiomedimne ausserdem einen an Oel
und Wein hatte: er 'würfle eine Besitzung von Über 1000 atti­
schen Metra jährlicher Produktion gelHl.bt haben, wenn er nur
halb so viel ~Metretai wie Medinmoi erntete. Ein solches Gut
könnte leicht einen Kapitalwerth von 100 äginii.ischen Minen ge"
habt Anzunehmen (dies fügen wir l1inzu), dass die Eill­
rechnul1~ der flüssigen E1'Ilte, die Aristotelcs (7, 4) alB Bolonisch
berichtet, sohon unter Drakon stattgefunden llabe, wäre ganz ohne
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Berechtigung 1. In Betreff der zweiten drakontischen Schatzungs­
klasse ergaben demselben Gelehrten seine B~rechnnngen (S. 398):
(ungefähr besass ein BUrger, der zur Zeit Drakons Grundeigen­
thum im Werthe von 1000 äginäiscben Drachmen hatte, Ritter­
census nach solonischer Schatznng', In der That scheinen die
Uberlieferten Zahlen ganz und gar nichtsUnmöglicbes an sich

. zu haben, und jedenfalls ist es durcluLUs nicht gerathen, an dem
Capitalccnsus von 100 Minen fUl' die Pentakosiomedimnen als
einem zu niedrigen zu rUtteln, so dass die Vorscbläge, anetatt
der 10 Minen der Archonten und Schatzmeister 200 oder 300
Minen in den Text zu bringen, ganz vel'fehlt sind, Dem ersten
Eindruck, den diese Zahlen heute hervorbringen, Folge zu geben,
ist kein Weg die historiscbe Wahrheit zu edreunen. Ist es nicht
sehr viel besonnener, wenn wir bei Plutarch (Solon 23) noch fUr
Solons Zeit die Erwägung finden, ob nicht die angesetzten Geld­
strafen, die wie Spielerei (1ta{~ovTa) erschienen, durch die Selten- .
heit des Geldes und die daraus hervorgehende Sohwierigkeit
seiner Beschaffung in Wirklichkeit hoch waren ? Wenn im vierten
Jahrhundert eine wörtliche Beleidigung mit 500 Drachmen geahn­
det wurde, nach solonischem Gesetz die an heiligen oder öffentlichen
Orten, also unter erschwerenden Umständen zugefitgte Injmie mit
5 Drachmen 2, so ist die gewaltige Minderung des Geldwerthes hand­
greiflioh i wie kann man sich cla zu behaullten getrauen, dass ein
Oensus VOn 10 l\tinen fit!' die im siebenten Jahrhundert bestehenden
ökonomischen Verhiiltnisse besonders niedrig war ? Und wenn er
es wäre, würde der Gesetzgeber nicht fUr die meisten Aemter die
Zulassung eines möglichst grossen Kreises von Bttrgern .beab­
sichtigt hl\ben können? Ist es a.usgeschlossen, dass in jedem
Falle ein Amt durch den gegen die nächste Stufe zehnfachen Be­
trag des Cellsus in eine ganz eximirte Stellung gebrncht werden,
den Vornehmsten und Reichsten vorbehalten sein sollte? Es
kommt eben auf die Art dieses Amtes an; undenkbar ist es ge­
rade fUr das der Kriegsführer. Sollten aber selbst in den Cen­
suszahlen (Jnricbtigkeitell sein, so bliebe das Wesent.licbe, auf
das es uns hier ankommt, unberuhrt: dass nämlich die Prytanen in
Dl'akons Zeit Competenzen ausübten, die sie zu einer wichtigen,
Uber andere hinausgehobenenBehörde machen mussten.

Die Prytanie nemJt unser Schriftsteller anderswo (Politik

1 Ein Medimuos Getreide wurde von Solou auf eille Drachme ge-
schätzt (Plutarch, Solon 23). II Bößkh, Staatsh. I 444 f.
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5, Ö, p, 1305 a 15) als ein gemeinhin hohes Amt, aus 'dem in
Milet in Folge der i!lm beiwohnenden Maclltfülle die Tyrannis
hervorgegangen sei; wir hören, dass die korinthischen Bak­
chiaden ihre Hel'rsehaft als Prytallen ausübten (Diodor 7, 9.
Pausanias 2,4,4). Aber auoh in Attika ist das Amt und seine
Wiebtigkeit uralt: Tbukydides 2, 15, 1 bezeiohnet das Prytaneion
als ein Wahrzeiohen der Selbständigkeit der ursprüngliohen atti­
sohen Städte, deren Zusammensohluss zu einer Samtgemeinde
Theseus daduroh bewirkt habe, dass er ein einziges Rathllll.llS und
ein Prytaneioll erriolJtete 1. Die Erkenntniss von der
hervorragenden Stellung der Prytanen im Zeitalf:er Drakons ha­
ben wir lediglioh aus der bell1mdelten Stelle, ohne Riicln:licht auf
ein anderes Zeugniss gewonnen i erfreulioh ist es, dass es auoh
daran nicht fehlt.

Die Leser werden sich sohon an den Berioht des Herodot
(5,71) über den ltylonisohen Aufstand erinnert haben: (I(UAWV)
Erd Tupavv{bl EKOj.lller€. rrpoerrrotllera/l€Vo<;; be ETmplltJlv TWV l1AL­
KIWT€WV KClTaACtßElv T~V O:KpOrrOAtV ~rr€lp~ef], ou bUVaJ-lEvo<;; b€
ETClKpilT11erat IK€Tll<;; 'il:ETO rrpo<;; TO aTCtA/lCt. 1"Ol"rou~ aVlerTClerl
/lEV olrrpUTaVl€~ TWV vauKpapwv, ofi IT€P EVE/lOV TOH:
T11 <;; ,A()li VCt <;;, urr€TIuou<;; rrMv eavaTOu. Berühmt ist der
Widerspruoh, den TllUkydides (1, 126, 8) hiergegen erhoben hat:
(KUAWV K<X't€Aaß€ 'tllV tlKpOrrOAtV 11J<;; EITl Tupavv{bl.) TpU­
XO/l€VOI T1;I rrpoer€.hpEilf dIT~Aeov 0\ rtoAAoi, €TCITp€4JaV'tE<;; TOt<;;
€VV€Cl apxouer1 'rllV q)UAClK1lv KaI TO m'iv CtuTOKpaToperl hm8€.tVCtL
ij av aplerTa btaT1TvwerKwmv' TOTE bE TllrroAAu TWV rroAI­
nKwv 0\ €VVEa apXOVT€<;; errpaererov, Die Meinungsver­
schiedenheit der beiden Historiker so aufzufassen, dass der jün­
gere die Existenz von Naukraren-Prytauen in jenet' Zeit leugnete,
ist Dicht der geringste Anlass; er bestritt nur die Bereohtigung
des Ausdruch, dass die Prytallen damals Athen verwaltet hätten,
da die Arohonten die meisten Staatsgesohäfte besorgten. Für un­
sere Untersuohung hat die Controverse, ob Herodot sich zu stark
ausgedrüokt Ilat, Gewicht und ist es vollends ganz gleich-

ob beim kylouisohen Aufstande die Prytanen eingriffen
oder die Archonten; die Thatsaobe, dass im Zeitalter Drakons

1 t1d rap K€KPOn:O<; Kai "tU/V n:pwrwv ßa(HA€WV J'j' AT"tIlO'l €<; 0l1cr€a
mEI Ka1'U n:6AE1<; IjJICEI'l'O rrpu'l'aveld TE €Xoucra<;lml apxoVTU<;. - ­
ErrElln) OE 0l'jcrEU<; EßaaikEuO'E, - -- ~v ßOUkEU'l'~P10V dn:OOEiEu<; Kai n:pu­
TaVElOV EUVIjJKHJE '!tuna<;.
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attische Prytanen als ein hervouagelldes Amt bestanden, kann
Herodot unmöglich aus der Luft gegriffen haben, und sie ist
auch von den m!Lssgebenden modernen Gelehrten nicht bezweifeU
wonlen 1.

Aber HerodotB Prytanen der Nauharen laBsen sicb auch
durch eine, wie es scheint, zwingende Combillation
bestätigen. Die Kolakreten hatten ausser' den Mahlzeiten im Pry­
taneion die Auszahlung des Richtersoldes zu beBol'gen; die auf­
fallende Verbindung dieser Competenzen hat Böckh (Staatshal1sh.
13 216) aufs glücklichste und überzeugendste erklärt. 'Scllon
der Name der Prytaneien als G~richtsgelder beweiset, dass (liese
ehemals den Prytanen als Richte1'll im Prytaneion wie ein Richter­
sold erlegt wurden, woraus ihre Mahlzeiten mochten
bestritten werden - -: als hernach der Richtersoldeinge­
führt wurde, schien es eben desshalb sehr natül'lich, ihnen (den
Kolakreten) dessen Auszahlung zu übergeben. So findet sich eine
,vollkommene Einlleit zwischen zwei Gesohäften, welche auf den
ersten Anbliok Behr vel'schiedenartig scheinen'. Die Kolakreten
waren also von Alters her eine den Prytanen als Kassirel' die­
nende Behörde, schon in der Zeit, als jene die Geriohtshobeit
übten. Nun ist uns aus der Atthis des Androtion beim Scholia­
sten zu Aristophanes Vögeln 1541 (Fragm. 4 Mimer) die wich­
tige Naohricht aufbewahrt: TO'i~ oe toDal TTu€lwbe eewpo'i~ TOU<;;
KWAUKpETO:<;; btMval EK TWV VUUKA'l'JPlKWV Eq:>6blOV ap'fupw. KUt
Ei<;; aUo OTt nv bEU avuAwO'al. Wieder dürfen wir mit Böckh's
Worten sprechen: 'Man wird in den Quellen vergeblich suchen,
was die NUUKAllPIKlX gewesen seien: mir ist klar, dass die
der Naukrarien (eigentlich, nach alter Sprache NauKpaplKa.) ge­
meint sind: aber ich glaube, dasB Androtion, wo er dieses Gesetz
anführte, von den Einrichtungen vor Kleisthenes sprach'. Dass
Böckh mit Recht die VaUKA.'l'JpiKlX der Ueberliefernng für vaUKpa­
PIKtX genommen hat, wird jetzt durch die Nacllricht des Aristo­
teles (8, 3) bestä.tigt., dass sich in den Gesetzen Solons 11änfig
(1tOA.A&Kl~) die Anweisnng von Ausgaben. auf die Naukraren­
kasBe in der Form fand ava).fO'K€lV EK ToD vaUKpaptKoi) ap'fU­

piou. Das vauKpapll~ov ap'fuplOV war also die Staatskasse,
aus welcher nach Androtions Zeuguiss die Kolakreteu, die Ge-

l Vg1. Grote, lIistory or Greece (AHag. in 12 Beln., III SR
Böekh, Sta.atshaush. a I 323. Cl1rtiu8, Griech. Gesell. 6 I (Hm Aum. 11/i.
Duncker, Gesen. d. Alterth. V 477 AUlll. L Wachsmutb, Stadt Athen
I 473. BUBolt, GI'. Gesell. I 502 ff.
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bülfen der Prytaueu, Zahluugen leistet,en: dies ergiebt dietlelbe
Verbindung der Prytanen mit den Naukrarien, die wh' bei Hero­
dot fanden.

Dass die Angabe der sekundären Quellen, die Kolakreten
hätten die Kasse für die sakralen Aufwendungen gehabt, ver­
mutblioh nur aus der Stelle des Artdrotion abgeleitet ist, hat
Böokh gesellen. Ji!Iögen für die Urzeit die Rechtsprechung uud
die Mahlzeiten am Gemeindeheerde Angelegenheiten von sakraler
Bedeutung gewesen sein;fur die älteste historische Zeit ist es
sicher, dass die Kolakreten viel weiter gehende Befugnisse hatten.
Denn Androtion hatte auch iiberJiefert, dass von Kleisthenes die
Apodelden an die Stelle der Kolakreten gesetzt worden sind
pokration u. arrO()€.KTal; 3 Müller): die Apodekten waren
aber die Generallrassirer des Staates; dies ist also die Stellung,
welclle vorher die Kolakreten inne gehabt hatten. Ueber das
Sakrale hinaus weist auch die duroh Inschriften des fünften Jahr­
hunderts bezeugte Funetion der Kolaln-eten, Urkundenstelen zu
bezahlen 1.

Sind die Kolalrreten die Staatf'kallsirer und die Prytanen ihre
Vorgesetzten, so dass die J;'unction der Prytanen die Ober­
leitung df'r öffentliehell Finanzen eingeschlossen hat. Nun erzählt
unser Schriftsteller 8, 3, dass schon vor Solon, also zur Zeit
Drakolls, das Amt der Naukraren bestand, deren Aufgabe war,
die direkten Steilem einzutreiben und die Staat!lausgaben zu lei­
sten 2; die Naukrarien dienten also als Steuerbezirke. Wenn die
Prytanen die Finanzlllinister sind, so mUssen die Vorsteher dei'
Naukrariell nnter ihrer Leitung gestanden haben, und abermals
sind die rrpunlVIEt;; TliJv vauKpapwv Hel'odats bekräftigt.

Aber nicht blos als Steuerbezirke dienten die Naukrarien:
V<XuKpapllX b' EKlXO'Tll Mo 'trr1l€.a<;; rrapE'ix€ Kat vaDv i!iav, a<p'
1,<;; '{O'w<;; WVOlluO'TO, sagt Polln:x 8, 108. Die eine dieser An­
gaben sich, wie Böckh Staatshaush. I 323 bemerkt hat, an­
dersher bestätigen: nach dem Zengniss des Rleidemos (bei Pho­
tios u. vewKpapla) betrng die Zahl der kleisthenisohen Naukrarien
50 und ebensoviel nach Herodot 6, 89 die Zahl der Schiffe, die

1 Vgl. meine Anmerkung zu Bäckh, Staatah. II 49* NI'. 304.
2 fiv 0' €1ti TWV vaUKpaptWV dpXJi KaeEOTllKOa vaUKpapOI, TE'UT­

f,lEVl1 1tPOt; TE «'tt; Eh:f<poput; Kai Tat; llan:aval,; «'tt; TlVo/AEvat;' biO Kai €v
Toit; VO!-lOII,; Toi<; l:oAwvOt; - 11:oAMKtt; TEypamlll ''rou<; vauKpapou.;;

€!O'1tpaTTtlV'.
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Athen gegen Aigina zu stellen vermoohte. Die Naukrarien wa­
ren also auch die AlU~hebungsbezirke für die Land- und Seemacht,
und da die Staatsmittel nach Naukral'ien aufgebracllt wurden, so
hat unstreitig Böckh recht-, wenn er sagt: < das ganze Kriegswesen
wlude, was die Bestreitung der Kosten betrifft, o.lme Zweifel nach
Naukrarien besorge. Für die Verwendung der Mittel zn "<>.1'''''''­
zwecken waren also die Prytanen der Naukraren die höcllste In­
gtauz: wir sehen jetzt, warum sie es waren, welche die Finanz­
gebahrung deI' Strategen und Hipparohen mit ihrer eigenen Ver­
antwortuug zu decI.en hatten. Aus der oentrrtlen
tenz der folgte auch eine Stellung, die wir mit fIel' un-
serer vergleiohen können, und es wird auch hier-
durch unsere Restitution der Aristotelesstelle bestätigt.

Die Leitung der Finanzen des Landes, die Sorge dem Staate
die Mittel zur Vertheidigung seiner Ehre und Selbständigl!:eit zu
sichern und die Verwendung dieser Mittel zu überwachen, muss­
ten die Stellung der Prytanen zu einer ganz eminenten maohen.
Gewiss hatten auch schon die damaligen Prytanen den Vorsitz
in den Versammlungen der Volksgemeinde und des Rathes. Die
Schatzmeister, Naukraren, KolakI'eten und für denfinanoiellen
Theil ihrer Competenz auoh die und Hipparohen sind
ihre Organe. Wie dem Schiffswesen im attisoheu Volksbewu8st­
sein eine solche Bedeutung beiwohnte, dass der Sprachgebrauoh
den Begriff von vaDs; auf ganz ausserhalb der maritimen Spl1äre
liegende Verhältnisse übertrug, so dass vaOAov 'Miethe', va.u­
I<A'Ilpo<;) <Hauspächter ' hiess 1, 80 war die Naukrarie die Grundlage
der ganzen Staatsverwaltung. Wir verstehen, dass flir den Vor­
stand der der die oberste Sohatzbehärde wal', der
höohste Cemms gefordert wurde, wie ja auch Solon ftir die Schatz­
meister der Athena diese Bedingung stellte, die, wenigstens dem
Gesetze' nach, nooh im vierten Jahrhundert in Geltung war (Ari­
stot. 8, 1. 47, 1). Wir verstehen auch, dass der Gesetzgeber
für eine Behörde mit 80 wiohtigen Befugnissen das sonst für die
Beamten geltende Altersnlinimum von 30 Jahren (Aristot. 4, 3)
nicht für ausreiohend hielt und daher eine Garantie für
Reife und Erfahrung zu schaffen suohte, indem er die l!'orderung
ehelioher Kinder im Alter von mehr als zehn Jahren hinzufiigte ll•

1 Böckh, Staatshaush. I 376. 636 Anm. c,
II Naoh der vereinzelten Nachricht des Deinarch (71) hat im vier­

t.en ,Jahrhundert (He Bedingung der Nachkommenschaft und des Land-
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Wir möchten auf dieser Stufe unserer Untersuchung noch
einmnl auf die Meinungsverschiedenheit zuriiokkommen, die über
die Prytanen zwischen den heiden grossen Geschichtschreibern
des Alterthums obwaltete. Sie sprechen von einer etwas vor
Drakon liegenden Zeit, in welcher jedocll die Stellung der
tanen im Wesentlichen olme Zweifel' die gleiche war wie nnter
diesem Gesetzgeber. Gewiss ist Herodots Ausdnwk EVEjlOV TOTE

Tac; 'Ae~va<;; insofern zu stark, als (I;uch der Areopag und die
neun Archonten Befugnisse von wesentlicher Bedeutung ausübten;
er hll.t aber eine relative Richtigkeit, da die Fiuanzverwaltung in
alle Staatsinterellsen aufs tiefste eingreift und insbesondere auch
über die Archonten, die ihr fern standen, ein Uebergewioht ge­
beu musste. Thul'ydides hätte dalHll' besser gesagt TOTE nOAAcX,
anstatt Ta nOhAcX TWV nOhlTlKWV 01 apXOVT€<;; Enpa<J<Jov. Auf
Grund der jetzt aus Aristoteles zu schöpfenden Einsicht dUrfen
wir, wie wir bald sehen werden, urtheilen, dass Thukydides' TOTE

nicbt zutrifft u11d seine Bemerkung erst für Solo11s Zeit rich­
tig

8010n fand, wie Aristoteles 4, 3 bezeugt, eiDe Eintheilung
des Landes VOl", durch welche die vicr ionischen Phylen in je
drei Trittyen Ulld zwölf Naukrarien zerfielen, so dass es also 48<
Naukraren gab. Wann diese< Gliederung stattgefunden hat, yer­
mocMe unser Gewährsmann offenbar nicht zu ermitteln. Wie
stark an Zahl die Prytanen der Naukraren , der leitende Aus- <
schuss in ib1'er KÖrperscllaft war, können wir nicbt erratben.
Unstreitig bat die bei weitem überwiegende verwaltungsrecbtliche
Bedeutung die kleinste der drei Eintbeilungen gehabt, auf der
Steuerwesen und Aushebung beruhte und nach welcher die Staat8~

kasse benannt war; die Bedeutung der dra1l:ontischen Trittyen
und Phylen können wir mit unseren Mitteln nicht erkennen. Nur
so viel dürfte feststehen und einen Schluss gestatten, dass der

besitzes in Attika, vermuthlich auch nur für die Strategen
bestanden; dass ein bestimmtes Alter der IGnder gefordert würde, sagt
der Redner nicht. Unmöglich< kann man hierdurch für erwiesen hal­
ten, dass die Ueberliefertmg in der Aristoteles-Stelle, von welcher wir
ausgingen, in diesem Punkte intakt und unser Einschub unzulässig sei.
Denn unter Drakon braucht zu haben, was im
vierten Jahrhundert Gesetz wal" und Aristoteles könnte es auch iiber­
gangeu haben: ganz wie die Bedingung des Oruudeigellthums für die
Strategen eotweder unter Drakon ,nicht ellistirte oder vom Sohriftsteller
ausgelassen war.
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Charakter der Phylenvorsteher ein sakraler war: dafür spricllt
ihl' Königstitel (Phylobasileis) und auch die zll.lle Dauer dieses
Amtes, denn es gab Phylenkönige und eine für sie hestimmte

lpUAOßU(HAll{U" aIR längst die zelm Phylen bestanden, noch
im vierten Jahrhundert, und in beiden hierüber vorhandenen Zeug­
nissen ist die sakrale Function der Phylobasileis erkennbar: in
der Inscllrift C. I. A. TI 844 lässt die Erwähnung von Göttern
I(einen Zweifel, dass es sich mn heilige Dinge handelte, mwh Köh­
lers Vernmthung um eine Thätigkeit am ApaturienfeRte, und bei
Aristoteles 57, 4 richten sie in Gemeinschaft mit dem rem sam'V­
rum, dem Archon Basileus 1.

Wenn uns Aristoteles berichtet, dass an der dralwntischen
Gesetzgebnng nichts Eigenartiges war, sondern dass sie si'ch an
die bestehendeStaatsverfassung anlehnte 11, so wird sie am wenig-

an einer Institution von so einscllneidender Wichtigkeit, wie
sich uns die Prytanie darstellte, wesentliches geändert haben:
Drakon hat gewiss das uralte Amt in dei' Stellung zu
welcher es sich vor ihm entwickelt hatte. Aber Solon legte die­
ser Entwicklung einen Hemmschuh an; in den Berichten über
seine Reform herrscht tiber die Prytanen Schweigen. Die Nau·
krarie ale Grundlage der Verwaltung und die Naukraren behielt
er bei; aber den aus diesen gebildeten besonderen Ansschuss hat
er vielleicht abgeschafft, mindestens aber seine Bedeutung ver­
ringel-t, und zwar, wie es allen Anschein hat, zu Gunsten der Ar­
cllonten. Diese mussten nun vor dem Amtsantritt eidlich eine
unerschwingliohe Busse geloben, fans sie die Gesetv.e brecllen
wih'den (Aristot. 7, 1) und il11' Censull wurde auf .die höchste Stufe
gesteigert 8, Dem Geschichtschreiber der attischen Verfassung

1 Otf1'ied Müller (Dorier 2 TI 133. Aeschyl. Eumen. S. 156 f.) .wollte
die Phylenkönige mit den Prytanen der Naukrareu identiliciren, Dass
in dem solonischen Epitimiegesetze (Plutarah SOIOII 19) J(a'mbIKM9EV­
TE';; utrO TWV ßaO'lkEwy nicht von den Phylenkönigen verstanden werden
dürfe, sondern von den jährlioheu Archon-Königen, hat R. Schöll (Jenaer
Literaturzeituug 1874 S. 747 ein früherer Anhänger der anderen Mei­
nung (Hermes VI 20 f.), anerkanut.

II Politik 2, 12; p. 1274 b 15 .t.pdKOVTO';; be VO/lOI IlEV troAITl'{lf
ö' unapxouO"1J TOU';; VÖIlOU~ 1!6fJKEV' 'iblOv b' EV Toi<; VO/lOl~ oubEv EO"TIV
Ö TI Kai IlVE\a.;; lIttov, '!TMV fI xaAEtr6TfJ~ blli To Ti')<; i::rntla<; IlETE6o.;;.

a Dies Aristoteles nicht aber es aus Cap. 7,3
mit Sicherheit hervor. Kleisthenes behielt den Pentakosiomedimnen­
Census flir die Archonten bei, da Demetrios von Phaleron (bei Plntarch
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war offenbar, dass fortan der Archont die grösste Gewalt im
Staate iune hatte, welche <len Ehrgeiz fortwährend zu Auf!!tänilen
anstachelte (Aristot. 13, 2).

Kleistllenes hat dann bei seiner radikalen Umgestaltung des
Staatswesens nicht mehr auf den Naukrarien die Verwaltung auf­
gebaut, sondern auf Demen; an die Stelle der Naulrraren traten
die Demarohen (Aristot. 21, 5), an die Stelle der Kolaheten d.ie
Apodekten. Naukrarien und Kolakreten blieben auch jetzt be­
stehen, aber in wesentlieIl geminderter Bedeutung; für eine Stel­
lung, wie sie die Prytanen eingenommen hatten, war im attischen
Staatswesen vonends kein Raum mehr. Aber ein Nacbklang die­
ser überwiegenden Stellung blieb dem Amte der Prytanen: es
lebte fort als der geschäftsführende Ausschuss des Ratbes, dem
jet,zt die oberste Finanzverwaltung oblag, als die Körperscbaft,
welche das Volk zur Ausübung seiner Sonvel'änitätsrecbte zu­
sammenrief und ihm die. Tagesordnung seiner Verhandlungen
vorschrieb.

Berlin. M. Fränkel.

Aristeid. 1) bezeugte, dass er für den erstan Archonten 01. 72, 4 (489
v. Chr.) bestand, also gewiss auch für die übrigen. Ueber den späteren
Census der Archonten das in unseren Tagen wiederge­
fundene :Buch Licht, wo wir nicht, einmal die Finsterniss argwöhnen
konnten. Plutarch Aristeides 23 erzählt, dass nach der Schlacht von
Plataiai auf Antrag des Aristeides aUe Rüt'ger zum Archontat zuge­
lassen worden seien. Dies ist eine Uebertreibung; die Wahrheit ist,
dll.sS dll.mals den Rittern dlls Amt geöffnet wurde; deun Aristoteles

2 berichtet, dass vor dem Jahre 457 die ersten beielen Klassen dazu
berechtigt waren, von da an auch die Zeugiten.




